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Formular - Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion - Kanton Bern

Wenn Sie im EU-Staat in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind: Lesen Sie bitte unser Informationsblatt â€žInforma- tionen fÃ¼r Personen, die sich zur ... 
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Justiz-, Gemeindeund Kirchendirektion des Kantons Bern



Amt für Sozialversicherungen (ASV)



Abteilung Prämienverbilligung und Obligatorium Forelstrasse 1 3072 Ostermundigen



Telefon +41 (0)31 636 45 00 Telefax +41 (0)31 633 77 01 E-Mail [email protected] www.be.ch/pvo



Formular



A



Antrag auf Befreiung von der Krankenversicherungspflicht in der Schweiz Für Personen, die sich im Rahmen der Aus-/Weiterbildung in der Schweiz aufhalten und über eine private1 Krankenversicherung verfügen



Bevor Sie dieses Formular ausfüllen, lesen Sie bitte unser Informationsblatt „Informationen für Personen, die sich zur Aus-/Weiterbildung in der Schweiz aufhalten“ sorgfältig durch.



A



AntragstellerIn



Name



Vorname



Geburtsdatum



Adresse in der Schweiz (Strasse, PLZ, Ort)



Telefonnummer



e-mail



Nationalität



Zivilstand



Aufenthaltsbewilligung



B



C



G



L



@ Sex



w



m



  Kopie beilegen



andere



Bezeichnung der Aus-/Weiterbildung: 1.



Krankenversicherung



Wenn Sie privat krankenversichert sind: Bitte dieses Formular vollständig ausfüllen und von Ihrer Krankenkasse den Abschnitt B ausfüllen und bestätigen lassen (Versicherungspolice reicht als Nachweis über die Versicherungsdeckung nicht aus!). Wenn Sie im EU-Staat in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind: Lesen Sie bitte unser Informationsblatt „Informationen für Personen, die sich zur Aus-/Weiterbildung in der Schweiz aufhalten“. Dieses Formular bitte nicht ausfüllen.



2. Angaben zum Aufenthalt und zur Befreiung Zuzug in den Kanton Bern per (TT.MM.JJJ): Zuzug aus dem Ausland



Zuzug aus dem Kanton:



Ich stelle Antrag auf Befreiung vom (TT.MM.JJJJ)



bis (TT.MM.JJJJ)



Ich wurde bereits im Kanton Bern befreit bis zum (TT.MM.JJJJ): Ich wurde bereits im Kanton (Name des Zuzugskantons)



befreit



  Kopie der Befreiungsverfügung des Zuzugskantons beilegen



3. Beruf / Status StudentIn/Schülerin



 Kopie der Immatrikulationsbestätigung beilegen



PraktikantIn



 Kopie des Praktikumsvertrages beilegen und unter Punkt 6 angeben, ob das Praktikum Teil der beruflichen Aus-/Weiterbildung ist



Au-Pair



 Kopie Au-Pair-Arbeitsvertrag beilegen



Assistenzarzt/Assistenzärztin



 Kopie des Arbeitsvertrages beilegen



DoktorandIn



 Kopie des Arbeitsvertrages und Immatrikulationsbestätigung beilegen



Berufspraktikant/in (Stagiaire)   Kopie des Arbeitsvertrages beilegen und unter Punkt 6 angeben, ob das Praktikum im direkten Zusammenhang mit der abgeschlossenen beruflichen Ausbildung steht. anderer Beruf/Status: 1



Private ausländische Krankenversicherung oder „Studentenkrankenversicherung“
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Name/Adresse des Arbeitgebers/der Ausbildungsstätte:



4. Aufenthaltszweck in der Schweiz (Grund für den Aufenthalt in der Schweiz) Bitte zutreffende Aussage ankreuzen (es sind auch mehrere Antworten möglich) Der Grund meines Aufenthaltes in der Schweiz ist der Verbleib bei meinem Lebenspartner und/oder meiner Familie Ich habe die Absicht meinen Wohnsitz in die Schweiz zu verlegen Der Grund meines Aufenthaltes in der Schweiz ist meine Aus-/Weiterbildung (Ich habe die Absicht die Schweiz nach Beendigung der Aus-/Weiterbildung wieder zu verlassen) Ich habe die Absicht nach Abschluss der Aus-/Weiterbildung weiterhin in der Schweiz zu bleiben (z.B. Verbleib beim Partner, Jobsuche in der Schweiz) Mein Aufenthaltszweck hat sich geändert (z.B. Aufenthaltszweck bei Einreise: Ausbildung, Aufenthaltsweck aktuell: Verbleib beim Partner). Wann hat sich der Aufenthaltszweck geändert (Datum): Der Grund meines Aufenthaltes ist der Folgende: Bemerkungen:



5. Familienangehörige Als Familienangehörige gelten Ehegatten sowie junge Erwachsene bis zum vollendeten 18. Altersjahr und Kinder, die das 25. Altersjahr noch nicht vollendet haben und sich in Ausbildung befinden Bitte Zutreffendes ankreuzen (auch mehrere Antworten möglich) Ich bin ledig



Ich bin verheiratet/lebe in einer eingetragenen Partnerschaft



Ich habe Kinder



Ehepartner/in oder Lebenspartner/in: Name:



Vorname:



Geburtsdatum:



Wohnadresse:



Staatsangehörigkeit:



Name Krankenversicherung/Staat: nicht erwerbstätig bezieht Rente aus (Staat) befindet sich in Elternzeit in (Staat)



erwerbstätig in (Staat) bezieht Arbeitslosengeld aus (Staat) vom bis



1. Kind: Name:



Vorname:



Wohnadresse:



Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit:



Name Krankenversicherung/Staat: nicht erwerbstätig befindet sich in Ausbildung bis: erwerbstätig in (Staat) bezieht Arbeitslosengeld aus (Staat)



bezieht Rente aus (Staat)



2. Kind: Name:



Vorname:



Wohnadresse:



Staatsangehörigkeit:



Name Krankenversicherung/Staat: nicht erwerbstätig befindet sich in Ausbildung bis: erwerbstätig in (Staat) bezieht Arbeitslosengeld aus (Staat) 3. Kind: Name: Wohnadresse:
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Geburtsdatum:



Vorname:



bezieht Rente aus (Staat)



Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit:
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bezieht Rente aus (Staat)



Ich beantrage ebenfalls eine Befreiung für folgende Familienangehörige: Name



Vorname



Geburtsdatum



Verwandtschaftsgrad



6. Bemerkungen / Grund des Antrages Für Praktikanten und Berufspraktikanten (Stagiaires) obligatorisch auszufüllen  siehe Kapitel 3



7. Verpflichtung und Unterschrift Ich, die antragstellende Person, bestätige hiermit, dass ich alle Fragen wahrheitsgetreu und vollständig beantwortet habe. Ich verpflichte mich dem Amt für Sozialversicherungen die Auflösung des Versicherungsvertrages sowie jegliche Reduzierung der Versicherungsdeckung mitzuteilen, welche die Gleichwertigkeit der obligatorischen schweizerischen Krankenpflegeversicherung nicht mehr gewährleistet.



Ort, Datum



B



Unterschrift AntragstellerIn



Private Krankenversicherung (Bestätigung der gleichwertigen Versicherungsdeckung) Eine Versicherungspolice oder ein separates Schreiben der Krankenversicherung reichen als Nachweis über die Versicherungsdeckung nicht aus!



Name der versicherten Person



Geburtsdatum



und die versicherten nichterwerbstätigen Familienangehörigen



Die unterzeichnete Krankenversicherung bestätigt (auf Seite 4), dass die obgenannte(n) Person(en) während ihres Aufenthaltes in der Schweiz vom (TT.MM.JJJJ) bis (TT.MM.JJJJ) Anspruch auf die volle Erstattung der Leistungen gemäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung hat/haben (siehe Art. 25 – 31 KVG) und dass die Beendigung des Versicherungsvertrages dem Amt für Sozialversicherungen mitgeteilt wird, sofern sich die Person(en) weiterhin in der Schweiz aufhält/aufhalten (Sicherstellung des Krankenversicherungsobligatoriums).



Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)



Stand 01.01.2015



Art. 25 Allgemeine Leistungen bei Krankheit 1 Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die Kosten für die Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen. 2 Diese Leistungen umfassen: a. die Untersuchungen und Behandlungen, die ambulant, stationär oder in einem Pflegeheim sowie die Pflegeleistungen, die in einem Spital durchgeführt werden von: 1. Ärzten oder Ärztinnen, 2. Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen, 3. Personen, die auf Anordnung oder im Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin bzw. eines Chiropraktors oder einer Chiropraktorin Leistungen erbringen; b. die ärztlich oder unter den vom Bundesrat bestimmten Voraussetzungen von Chiropraktoren oder Formular M_dt_052017
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Chiropraktorinnen verordneten Analysen, Arzneimittel und der Untersuchung oder Behandlung dienenden Mittel und Gegenstände; c. einen Beitrag an die Kosten von ärztlich angeordneten Badekuren; d. die ärztlich durchgeführten oder angeordneten Massnahmen der medizinischen Rehabilitation; e. den Aufenthalt im Spital entsprechend dem Standard der allgemeinen Abteilung; e. den Aufenthalt im Spital entsprechend dem Standard der allgemeinen Abteilung; fbis. den Aufenthalt bei Entbindung in einem Geburtshaus (f.-->aufgehoben); g. einen Beitrag an die medizinisch notwendigen Transportkosten sowie an die Rettungskosten; h. die Leistung der Apotheker und Apothekerinnen bei der Abgabe von nach Buchstabe b verordneten Arzneimitteln. Art. 25a Pflegeleistungen bei Krankheit 1 Die obligatorische Krankenpflegeversicherung leistet einen Beitrag an die Pflegeleistungen, welche aufgrund einer ärztlichen Anordnung und eines ausgewiesenen Pflegebedarfs ambulant, auch in Tages- oder Nachtstrukturen, oder im Pflegeheim erbracht werden. 2 Die Leistungen der Akut- und Übergangspflege, welche sich im Anschluss an einen Spitalaufenthalt als notwendig erweisen und die im Spital ärztlich angeordnet werden, werden von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und vom Wohnkanton des Versicherten während längstens zwei Wochen nach den Regeln der Spitalfinanzierung (Art. 49a Abgeltung der stationären Leistungen) vergütet. Versicherer und Leistungserbringer vereinbaren Pauschalen. 3 Der Bundesrat bezeichnet die Pflegeleistungen und regelt das Verfahren der Bedarfsermittlung. 4 Der Bundesrat setzt die Beiträge differenziert nach dem Pflegebedarf in Franken fest. Massgebend ist der Aufwand nach Pflegebedarf für Pflegeleistungen, die in der notwendigen Qualität, effizient und kostengünstig erbracht werden. Die Pflegeleistungen werden einer Qualitätskontrolle unterzogen. Der Bundesrat legt die Modalitäten fest. 5 Der versicherten Person dürfen von den nicht von Sozialversicherungen gedeckten Pflegekosten höchstens 20 Prozent des höchsten vom Bundesrat festgesetzten Pflegebeitrages überwälzt werden. Die Kantone regeln die Restfinanzierung. Art. 26 Medizinische Prävention Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die Kosten für bestimmte Untersuchungen zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten sowie für vorsorgliche Massnahmen zugunsten von Versicherten, die in erhöhtem Masse gefährdet sind. Die Untersuchungen oder vorsorglichen Massnahmen werden von einem Arzt oder einer Ärztin durchgeführt oder angeordnet. Art. 27 Geburtsgebrechen Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt bei Geburtsgebrechen, die nicht durch die Invalidenversicherung gedeckt sind, die Kosten für die gleichen Leistungen wie bei Krankheit. Art. 28 Unfälle Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt bei Unfällen nach Art. 1a Abs. 2 Buchstabe b (Unfall, soweit dafür keine Unfallversicherung aufkommt) die Kosten für die gleichen Leistungen wie bei Krankheit. Art. 29 Mutterschaft 1 Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt neben den Kosten für die gleichen Leistungen wie bei Krankheit die Kosten der besonderen Leistungen bei Mutterschaft. 2 Diese Leistungen umfassen: a die von Ärzten und Ärztinnen oder von Hebammen durchgeführten oder ärztlich angeordneten Kontrolluntersuchungen während und nach der Schwangerschaft; b die Entbindung zu Hause, in einem Spital oder einem Geburtshaus sowie die Geburtshilfe durch Ärzte und Ärztinnen oder Hebammen; c die notwendige Stillberatung; d die Pflege und den Aufenthalt des gesunden Neugeborenen, solange es sich mit der Mutter im Spital aufhält. Art. 30 Strafloser Abbruch der Schwangerschaft Bei straflosem Abbruch der Schwangerschaft nach Art. 119 des Strafgesetzbuches übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten für die gleichen Leistungen wie bei Krankheit. Art. 31 Zahnärztliche Behandlung 1 Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die Kosten der zahnärztlichen Behandlung, wenn diese: a. durch eine schwere, nicht vermeidbare Erkrankung des Kausystems bedingt ist; oder b. durch eine schwere Allgemeinerkrankung oder ihre Folgen bedingt ist; oder c. zur Behandlung einer schweren Allgemeinerkrankung oder ihrer Folgen notwendig ist. 2 Sie übernimmt auch die Kosten der Behandlung von Schäden des Kausystems, die durch einen Unfall nach Art. 1a Abs. 2 Buchstabe b (Unfall, soweit dafür keine Unfallversicherung aufkommt) verursacht worden sind.



Ort, Datum



Stempel und Unterschrift des Krankenversicherers



Vollständige Adresse der Krankenversicherung (falls auf Stempel nicht ersichtlich) Formular M_dt_052017
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Jahresbericht 2012 - Kanton Bern 

Franz Maring. Allgemeines ...... mon aus der Verpackung in das Lebens- mittel migrieren. ... mon in die Lebensmittel migriert, die ge- messenen Gehalte aber ...
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Jahresbericht 2012 - Kanton Bern 

aus SÃ¼damerika und eine aus Thailand. Dabei Ã¼berschritt ..... Thailand enthielt 100 mg/kg des nicht de- klarierten ..... vor allem bei Kindern beliebten Produkten.
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Wildschaden - Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern - Kanton Bern 

Es handelt sich dabei um die geschÃ¼tzten Arten Wolf, Luchs, BÃ¤r, Biber, Fischotter und. Adler. Wo wird nicht entschÃ¤digt ? â€¢ Bei SchÃ¤den auf Bundes- oder ...
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Standorte der Photovoltaikanlagen - Kanton Bern 

29.08.2013 - Kirchgasse 7. VerwaltungsgebÃ¤ude. 30. Ostermundigen Obere Zollgasse 74. Zentrallager. 40. Emmenmatt. SchÃ¼pbachstrasse 72. Zentrallager.
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Lehrgangsbestimmungen Pflegehelferin ... - SRK Kanton Bern 

10.09.2015 - 8 Versicherung. Teilnehmende mÃ¼ssen gegen Krankheiten, Betriebs- und NichtbetriebsunfÃ¤lle versichert sein. Alle. Versicherungen sind durch ...
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Vortrag - Grosser Rat - Kanton Bern 

29.10.2014 - Immobilienmanagement; mehrjÃ¤hriger Verpflichtungskredit .... GestÃ¼tzt auf die diesbezÃ¼gliche PlanungserklÃ¤rung des Grossen Rates vom ...
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Vortrag - Grosser Rat - Kanton Bern 

29.10.2014 - beantragt, damit die nÃ¶tigen Mass- nahmen zur ... Mit dem beantragten Kredit sollen die geeigneten Softwares, wie ein Computer-Aided Facility.
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IDG - Direktion der Justiz und des Innern - Kanton Zürich 

03.05.2017 - Das sieht man an den Forschungsaufwendungen der einstigen .... Bei der Entwicklung von Basisprodukten braucht es den Staat im Lead.
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IDG - Direktion der Justiz und des Innern - Kanton ZÃ¼rich 

03.05.2017 - ... bei Apple rund um Steve Jobs einfach so viel cleverer als die von Microsoft, ... Zwei weitere SchlÃ¼sseltechniken der Apple-Produkte gehen ...
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Leitbild Luftverkehr - Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion - Kanton Bern 

Weltkrieg wurden verschie- dene Projekte fÃ¼r einen neuen .... Gemessen an der Anzahl Flugbewegungen lag Zermatt 1995 an erster,. Lauterbrunnen an zweiter ...
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Vernehmlassung Steuergesetzrevision 2019 - SP Kanton Bern 

20.06.2017 - BegrÃ¼ndung: Wir wollen, im Sinne der Energiestrategie, Photovoltaik-Anlagen nicht unnÃ¶tig steuerlich belasten, da sich die wirtschaftlichen ...
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Im GesprÃ¤ch - StandortfÃ¶rderung Kanton Bern 

schaft, Wissenschaft und Leben im Kanton Bern, SchweizÂ» erscheint zweimal jÃ¤hrlich in Deutsch,. FranzÃ¶sisch und Englisch in einer Auflage von 4000 Exemplaren Bildnachweise: Daniel .... Weil es die Spindel, die Ernst Fischer 1939 fÃ¼r die. Inbetrie
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Vernehmlassung Steuergesetzrevision 2019 - SP Kanton Bern 

20.06.2017 - BegrÃ¼ndung: Wir wollen, im Sinne der Energiestrategie, Photovoltaik-Anlagen nicht unnÃ¶tig steuerlich belasten, da sich die wirtschaftlichen ...
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Im GesprÃ¤ch - StandortfÃ¶rderung Kanton Bern 

Neue Unternehmen in der Region ..... Unternehmen zuletzt 2014 seine ProduktionsflÃ¤che. ..... der 2001 durch die Fusion der Unternehmen Amerisource und.
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Expertenbericht Michael Mart und Ruedi Muggli - Das ... - Kanton Bern 

27.03.2015 - Garantie du service public dans l'ensemble ..... einer Wirtschaftsregion verlÃ¤uft, desto eher ist heute die traditionelle Rolle der grossen christ-.
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Expertenbericht Michael Mart und Ruedi Muggli - Das ... - Kanton Bern 

27.03.2015 - gleich zeigt, dass sich Leistungen und Kosten in etwa die Waage halten, ...... Überdies wären die italienischen „otto permille“ (8 Promille) in.
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Angehörigenvertretung und Bankgeschäfte - Justiz 

Eine Überweisung von einem Konto der/des Vertretenen auf ein Konto der ... erfolgen. Zu diesem Konto/Sparbuch darf keine Zeichnungsberechtigung oder.
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Bern Bern 

Farben im Digital- und Offsetdruck. - Die Daten sind im CMYK-Farbmodus anzulegen. Farbabweichungen, die aus. RGB-Daten resultieren, kÃ¶nnen nicht ...
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bern und die Hauptstadtregion 

altStadt. BÃ¤rengraBen â€“ BÃ¤renpark Der BÃ¤r ist los! ... Venedig liegt auf Wasser, Bern aber auf Wein . ... Naturerlebnis fÃ¼r Mutige â€“ mitten in der Stadt Bern .










 


[image: alt]





bern und die Hauptstadtregion 

StraSSennaMen Auf den Spuren der Berner Geschichte .... 53. kunStMuSeuM Kunst von .... MeIrIngen Auf den Spuren von Sherlock Holmes . . . . . . . . . 157. 11.










 


[image: alt]





Bericht - Ergebnisse der Weinlesekontrolle 2012 (en ... - Kanton Bern 

12.11.2012 - Blauburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Jura, Diolinoir, Gamaret,. Gamay, Léon Millot, Maréchal Foch,. Chardonnay, Pinot gris, Sauvignon blanc, VB 32-07. Gewürztraminer, Solaris. Maximalerträge. 1.3 kg/m2. Elbling, Riesling-Silvaner. 1.2
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Kanton Bern Auszug aus dem Protokoll Canton de Berne des ... 

Artikel 3 der Spitalversorgungsverordnung vom 30. November 2005 (SpW, BSG 812.112),. - Regierungsratsbeschluss 1143 vom 27. Juni 2007 betreffend die ...
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Kanton Bern 3270 Aarberg 22 Lyss-Str. FussgÃ¤ngerampel ... - Basilea.it 

05.05.2009 - beidseitig, Traffic Observer, Testanlage der CES AG. 50 G. 09.12. ...... Ausfahrt Sissach aus Rtg. BS, beidseitig, durch Baust. oft gering. Vmax.
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Kanton Bern 3270 Aarberg 22 Lyss-Str. FussgÃ¤ngerampel ... - Basilea.it 

05.05.2009 - 09.01.2005. Kanton ZÃ¼rich. 8304 Wallisellen BrÃ¼ttisellen. A1 A4. KM 307 vor Ausfahrt 66 'BrÃ¼ttisellen' Depot Strassenunterh. in Rtg. Winterthur.










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














